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Kooperationspartnervereinbarung  

 

zwischen 

der  Katholischen Kirchengemeinde St. Viktor, Bült 1a, in  48249 Dülmen, vertreten durch den 

Kirchenvorstand, 

im folgenden "Kirchengemeinde" genannt und 

dem   

vertreten durch  

im folgenden "Kooperationspartner" genannt 

wird folgende Kooperationspartnervereinbarung für das einsA getroffen: 

 

Was ist das einsA? 

 

Das einsA ist ein Begegnungszentrum, das die Stadt Dülmen und die Kirchengemeinde St. Viktor 

gemeinsam errichtet haben.  

 

Das einsA ist  ein Mitmachhaus – Ein Haus für Alle. Hier bieten zahlreiche Akteure, Vereine, 

Privatpersonen und Organisationen Veranstaltungen für jedes Alter, jede Herkunft und sozialen 

Status an. Hier können verschiedene Menschen jeden Alters ihre Anliegen und Erfahrungen 

einbringen und miteinander gestalten.  

 

Der Senior möchte neue soziale Kontakte knüpfen, die junge Mutter mit ihrem Kleinkind ist aktiv 

beim offenen Mutter-Kind-Treff während der Vater seine Kochkünste aufbessert. Aber auch in Ruhe 

ein Buch lesen, ein Kickerturnier spontan eröffnen oder Gesellschaftsspiele spielen während der Rest 

der Familie sich die aktuelle Kunstausstellung ansieht. All das ist vereinbar im einsA in Dülmen. 

 

Besonders daran ist, dass man dies nie alleine tun muss. Es gibt einen so genannten Klöntisch. Hier 

muss niemand alleine sitzen. Das Herz des Hauses ist der Infopoint, der zu den Öffnungszeiten 

ausschließlich durch freiwillige Mitarbeiter betrieben wird. Neben Informationen finden Sie hier auch 

ein Ohr zum Zuhören. 

 

Was heißt Mitmachhaus & wie sind die Öffnungszeiten?  

Unser einsA hat wochentags eine regelmäßige Öffnungszeit von 9 – 20 Uhr. Unsere Räumlichkeiten 

können, nach Absprache, auch später als 20 Uhr oder am Wochenende genutzt werden.  

 

Für das Gelingen im Mitmachhaus arbeiten neben den Hauptamtlichen viele Freiwillige im einsA 

zusammen. In unserem Haus kann jede und jeder in verschiedenen Positionen aktiv werden. 

Zusammen aktiv sein und jeder hilft jedem ist unsere Devise. Einen Anspruch auf einen Full-Service  

z. B. zum Stühle und Tische rücken oder die Bildschirme und Laptops einzurichten gibt es im einsA 

jedoch nicht.  

 

Unser Bistro Orange 

Für Speisen und Getränke im einsA sorgt unser Bistro Orange. Das Bistro ist werktags von 9.00 – 

16.30 Uhr geöffnet. Im Bistro Orange gibt es regelmäßig ein Frühstücks-, Mittags- und 
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Nachmittagsangebot. Aber auch außerhalb dieser Öffnungszeiten können sowohl Speisen als auch 

Getränke nach Absprache bestellt werden. Das Bistro Orange hat im einsA ein 

Erstbewirtschaftungsrecht.  

 

Wer ist Betreiber des einsA?  

Das einsA wird von der kath. Kirchengemeinde St. Viktor Dülmen betrieben.  

Zudem arbeiten folgende (Basis)-akteure im einsA:  

• Pfarrei St. Viktor mit dem Pfarrbüro und der kath. Öffentlichen Bücherei (KÖB)  

• kath. Familienbildungsstätte Dülmen (FBS) 

• Stadt Dülmen mit verschiedenen Fachabteilungen (Kulturbüro, EAM Beauftragte, MGH) 

• das Familienzentrum St. Anna  

• Bistro Orange im einsA.  

 

Was heißt intergeneratives Leben im einsA? 

Die demographische Verschiebung wirft eindringlich die Frage auf, wie die Generationen künftig 

miteinander leben wollen. Ob sich Alt und Jung mit Respekt begegnen, sich als Last oder als 

Bereicherung definieren, entscheidet sich im alltäglichen Umgang. In dem die unterschiedlichen 

Generationen zusammenkommen und sich kennenlernen, kann der Umgang aber von klein auf 

vermittelt werden.  

 

Durch gemeinsame Interaktion entwickelt sich Verständnis und soziales Verhalten. So kann 

Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, Höflichkeit und Verantwortungsbewusstsein entstehen. Im einsA 

sind intergenerative Angebote nicht nur ein fester Bestandteil des Programms, sondern durch 

fortlaufende Evaluation wird intergenerative Arbeit aktiviert und gefördert.  

Die Geschichte zum einsA entnehmen Sie bitte unserer Homepage.  

 

Die Ziele des einsA 

Alle Akteure des einsA haben sich gemeinsam auf vier Ziele geeinigt. Als Kooperationspartner 

wünschen wir uns, dass auch Sie sich zu diesen Zielen verpflichten.  

• Von anderen lernen. – Der intergenerative Kontakt wird als bereichernd für sich selbst empfunden. 

• Nicht alleine sein. – Das einsA Dülmen wird als zentrale Anlaufstelle für alle allein stehenden Bürgerinnen 

und Bürger wahrgenommen und verhindert somit die Vereinsamung in jedem Lebensalter. 

• Glauben erfahren. – Das einsA Dülmen ist der wichtigste Ort für Glaubenserfahrungen außerhalb des 

Kirchraumes. 

• Impulse setzen. – Das einsA Dülmen setzt Impulse für die städtebauliche Entwicklung und Qualität der 

zentralen Innenstadt. 

 

Die Räumlichkeiten des einsA  

Die barrierefreien, großzügigen und lichtdurchfluteten Räumlichkeiten bieten Platz für zahlreiche 

Aktivitäten und Einrichtungen. Die breiten Flure im einsA mit den kleinen Sitzecken und Bänken 

bieten die Möglichkeit sich auch spontan niederzulassen. Der mit Glas überdachte Innenhof, 

eingebettet zwischen dem denkmalgeschützten Rathaus und dem einsA, bietet einen 

wettergeschützten Rahmen für Konzerte, Feste, Flohmärkte und vieles mehr. Im Bistro Orange kann 

man Frühstücken, Mittag essen oder Kaffee trinken.  

 

Wer kann Kooperationspartner werden? 

Sie sind ein regionaler Verein, Verband oder Verbund?  Sie sind gemeinwohlorientiert und möchten 

Angebote für die Dülmener und/oder Menschen in der Region anbieten? Sie möchten das Programm 
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im einsA mitgestalten und bei den Programmkonferenzen mitwirken? Sie identifizieren sich mit 

unseren Zielen? Wenn Sie alle diese Fragen mit Ja beantworten können, freuen wir uns Sie als 

Kooperationspartner zu begrüßen.  

 

 

 

Was ist der Vorteil eines Kooperationspartners im einsA?  

Als Kooperationspartner im einsA haben Sie viele Vorteile, wie beispielsweise die Vernetzung mit 

anderen Vereinen und Organisationen. Wir bieten Ihnen eine Plattform mit regelmäßigen Treffen 

unserer Kooperationspartner im einsA. Hier lernen sich engagierte Organisationen, Hauptamtliche 

und Ehrenamtliche  kennen und tauschen sich aus. Bei den Treffen sollen Ideen für Ihre eigenen 

Programmpunkte und  für die gemeinsame intergenerative Arbeit im einsA gefunden werden.  

 

Sie profitieren zudem von der großen Reichweite unserer Homepage auf der wir Sie gerne nennen 

und uns mit Ihnen vernetzten. Zudem bieten wir mit unserem hauseigenen regional verteilten einsA 

Magazin und unseren Social Media Kanälen die Möglichkeit viele Menschen zu erreichen. Haben Sie 

Lust sich oder Ihre Arbeit vorzustellen bieten wir Ihnen die Möglichkeit einen Artikel zu 

veröffentlichen.  

Als Kooperationspartner profitiert man zudem von der günstigeren Betriebskostenpauschale für 

Raumbuchungen.  

 

Was wird von einen Kooperationspartner erwartet?  

Im Gegenzug wünschen wir uns als Mitmachhaus, dass wir gemeinsam Ideen entwickeln und Sie sich 

mit verschiedenen Aktionen für alle Generationen ins Haus einbringen.  Unser Mitmachhaus wächst 

und lebt von den einfallsreichen und kreativen Köpfen unserer Kooperationspartner. Gerne können 

Sie sich auch an den verschiedenen Aktionen z. B. beim Frühlingsfest beteiligen.  

 

Wie kann man Räume im einsA buchen?  

So viele Räume – welcher passt eigentlich zu meiner Veranstaltung? Und ist der noch frei? Und wen 

kann ich fragen? Diese Fragen beantwortet unser Veranstaltungsmanagement.  Am besten über die 

Homepage, aber auch telefonisch können Interessenten angeben, wann sie welche Art von Raum für 

welchen Zweck buchen möchten. Soll es der kleine Saal oder ein Seminarraum für eine 

Gesprächsrunde sein, mit Projektionsmöglichkeit für einen Vortrag oder mit Klavier für eine 

Gesangsrunde? Das Veranstaltungsmanagement ist behilflich, welcher der vielen Räume des einsA in 

Frage kommt und auch noch frei ist in der gewünschten Zeit. Die Buchungen werden mit einer 

entsprechenden E-Mail bestätigt.  

 

Wir freuen uns Sie als Kooperationspartner in unserem einsA begrüßen zu dürfen. 

 

 

 

Dülmen,       Dülmen,      

       

Unterschrift 

Kooperationspartner 

Unterschrift  

Kath. Kirchengemeinde St. Viktor 
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Allgemeine Informationen zu Datenverarbeitungen für Kooperationspartner gem. § 15 KDG Verantwortliche Stelle:

 Katholischen Kirchengemeinde St. Viktor 

Pfarrdechant Markus Trautmann 

Josef-Heiming-Straße 3, 48249 Dülmen 

 

Datenschutzbeauftragte: Bischöfliches Generalvikariat Münster 

Datenschutzbeauftragter des Bistums Münster nebst unselbständiger 

Einrichtungen des Bistums Münster Hauptabteilung Zentrale Aufgaben 

Fachstelle 105 IT Sicherheit und Datenschutz / Christel Dierkes Domplatz 27, 

48143 Münster 

Telefon: 0251 495 17056 

E-Mail: datenschutz-kirchengemeinden@bistum-muenster.de 

Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung 

Hauptzweck ist die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten im Auftrag zur Erfüllung der Angebots-

kooperation und Raumüberlassung im einsA, dem intergenerativen Zentrum in Dülmen. Nebenzweck ist die 

Betreuung der Kooperationspartner, sowie die Programmbetreuung und -beratung. 

Konkret gehören dazu: Verwaltung der Kooperationen, Abrechnung der Betriebskosten, Akquise, Ter- 

minverwaltung, Vertragsabwicklung, Serviceabwicklung, Fakturierung  und  Zahlungsverkehr. 

 

 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Kooperationspartner ist der § 6 Absatz 1 

lit. c KDG, nachdem die Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrages mit dem Betroffenen zulässig ist. 

 

 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern denen die Daten mitgeteilt werden 

Grundsätzlich geben wir keine personenbezogenen Daten unserer Kooperationspartner an Dritte weiter, es sei 

denn eine Weitergabe ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder zur Auftragserfüllung zwingenderforderlich. In 

diesem Fall werden Betroffene darüber informiert sofern diese nicht  bereits Kenntnis darüber haben. 

 

Datenübermittlung in Drittstaaten 

Eine Übermittlung der Daten an Staaten außerhalb der EU bzw. EWR (Drittstaaten) ist nicht geplant. 

Aufbewahrungsdauer personenbezogener Daten 

mailto:datenschutz-kirchengemeinden@bistum-muenster.de


 

Grundsätzlich löschen wir die Daten wenn der Zweck für den die Daten erhoben wurden entfallen ist, 

z. B. bei BeendigungeinesVertragsverhältnisses,sofernkeinegesetzlichenAufbewahrungspflichten einer Löschung 

entgegenstehen. Ist eine Löschung nicht möglich, z. B. Daten die in einem elektronischen Archivsystem gespeichert sind, 

werden diese für eine weitere Verarbeitung gesperrt bzw. anonymisiert. 

Die Aufbewahrungsdauer bzw. die Löschfristen von Daten der Vertragspartner hängt von der Daten Art ab. Eine 

genaue Auflistung der von uns verarbeiteten Datenkategorien und Datenarten führen wir in einem elektronischen 

Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten gem. § 31 KDG. Daten, die wir zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, löschen wir gem. 

§ 19 Absatz 3 lit. e KDG nicht. 

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung 

Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. 

Ebenso haben Sie das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder, abgesehen von der vorgeschriebenen Datenspeicherung 

zur Geschäftsabwicklung, Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Damit eine Sperre von Daten jederzeit 

berücksichtigt werden kann, müssen diese Daten zu Kontroll- zwecken in einer Sperrdatei vorgehalten werden. Sie 

können auch die Löschung der Daten verlangen, soweit keine gesetzliche Aufbewahrungsverpflichtung besteht. 

Soweit eine solche Verpflichtung besteht, sperren wir Ihre Daten auf Wunsch. 

Einwilligungen 

Sie können Änderungen oder den Widerruf einer Einwilligung durch entsprechende Mitteilung an uns mit Wirkung 

für die Zukunft vornehmen. 

 

 

Bereitstellung personenbezogener Daten 

Zur Auftragserfüllung ist der Auftraggeber bzw. der Kooperationspartner verpflichtet personenbezogene Daten in dem 

Umfang zur Verfügung zu stellen, wie es für die Auftragserfüllung notwendig ist. Dabei liegt es in der Verantwortung 

des Auftraggebers, dem Kooperationspartner nur die Daten zur Verfügung zu stellen, die zur Vertragserfüllung 

erforderlich sind (Minimalprinzip). 

 

 

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 

Sie haben das Recht die Datenschutzaufsichtsbehörde anzurufen und dort Informationen über ihre Rechte 

aufgrund des Gesetzes über den kirchlichen Datenschutz und sonstiger Vorschriften über den Datenschutz zu 

erfahren. Darüber hinaus ist die Aufsichtsbehörde Anlaufstelle für Beschwerden bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten. 

 

 

Zuständige Aufsichtsbehörde für das Bistum Münster: Katholisches Datenschutzzentrum – Körperschaft des 

öffentlichen Rechts, Brackeler Hellweg 144, 44309 Dortmund 

Telefon: 0231 138985-0 / Telefax: 0231 138985-22 E-Mail: info@kdsz.de 

mailto:info@kdsz.de

